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§216 

Schwere Fälle

(1) In schweren Fällen des Widerstandes gegen staatliche 
Maßnahmen, der Beeinträchtigung staatlicher oder gesell
schaftlicher Tätigkeiten oder des Rowdytums wird der Täter 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren be
straft. Ein schwerer Fall liegt vor, wenn

1. durch die Tat die öffentliche Ordnung oder das soziali
stische Gemeinschaftsleben durch Verbreitung von Un
ruhe unter der Bevölkerung in besonderem Maße gefähr
det wird;

2. die Tat von mehreren begangen wird, die sich zur wie
derholten Begehung von Straftaten nach §§ 212, 214 oder 
215 zusammengeschlossen haben;

3. der Täter Rädelsführer ist;

4. der Täter wegen einer Tat nach §§ 212, 214, 215 oder 217 
Absatz 2 bereits mit Freiheitsstrafe bestraft ist.

(2) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

(3) Ist die Tatbeteiligung von untergeordneter Bedeutung 
oder die Tat weniger schwerwiegend, kann der Täter mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Verurteilung auf Be
währung, mit Haftstrafe oder mit Geldstrafe bestraft wer
den.

§217

Zusammenrottung

(1) Wer sich an einer die öffentliche Ordnung und Sicher
heit beeinträchtigenden Ansammlung von Personen beteiligt 
und sie nicht unverzüglich nach Aufforderung durch die Si
cherheitsorgane oder andere zuständige Staatsorgane ver
läßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft.

(2) Wer eine Zusammenrottung organisiert oder anführt 
(Rädelsführer), wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis 
zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 217 a

Androhung von Gewaltakten 
und Vortäuschung einer Gemeingefahr

Wer die öffentliche Ordnung durch Androhung von Spren
gungen, Brandlegungen oder anderen Gewaltakten oder da
durch gefährdet, daß er das Vorliegen einer Gemeingefahr 
vortäuscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft.

§218

Zusammenschluß zur Verfolgung gesetzwidriger Ziele

(1) Wer eine Vereinigung oder Organisation bildet oder 
gründet oder einen sonstigen Zusammenschluß von Personen 
herbeiführt, fördert oder in sonstiger Weise unterstützt oder 
darin tätig wird, um gesetzwidrige Ziele zu verfolgen, wird, 
sofern nicht nach anderen Bestimmungen eine schwerere 
Strafe vorgesehen ist, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, 
Verurteilung auf Bewährung, mit Haftstrafe oder mit Geld
strafe bestraft.

(2) Rädelsführer werden mit Freiheitsstrafe von einem bis 
zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

А n me г к u n g :

Eine andere unbefugte Gründung oder Förderung der Tä
tigkeit von Vereinigungen ohne gesetzwidrige Zielstellung 
kann als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.

§219

Ungesetzliche Verbindungsaufnahme

(1) Wer zu Organisationen, Einrichtungen oder Personen, 
die sich eine gegen die staatliche Ordnung der Deutschen De
mokratischen Republik gerichtete Tätigkeit zum Ziele setzen, 
in Kenntnis dieser Ziele oder Tätigkeit in Verbindung tritt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft

1. wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
Nachrichten, die geeignet sind, den Interessen der Deut
schen Demokratischen Republik zu schaden, im Ausland 
verbreitet oder verbreiten läßt oder zu diesem Zweck 
Aufzeichnungen herstellt oder hersteilen läßt;

2. wer Schriften, Manuskripte oder andere Materialien, die 
geeignet sind, den Interessen der Deutschen Demokrati
schen Republik zu schaden, unter Umgehung von Rechts
vorschriften an Organisationen, Einrichtungen oder Per
sonen im Ausland übergibt oder übergeben läßt.

(3) Der Versuch ist im Falle des Absatzes 2 Ziffer 2 strafbar.

§ 220

Öffentliche Herabwürdigung

- (1) Wer in der Öffentlichkeit die staatliche Ordnung pder 
staatliche Organe, Einrichtungen oder gesellschaftliche 'Or
ganisationen oder deren Tätigkeit oder Maßnahmen herab
würdigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Haftstrafe, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Schriften, Gegenstände oder 
Symbole, die geeignet sind, die staatliche oder öffentliche 
Ordnung zu beeinträchtigen, das sozialistische Zusammenle
ben zu stören oder die staatliche oder gesellschaftliche Ord
nung verächtlich zu machen, verbreitet oder in sonstiger 
Weise anderen zugänglich macht.

(3) Ebenso wird bestraft, wer in der Öffentlichkeit Äuße
rungen faschistischen, rassistischen, militaristischen oder re
vanchistischen Charakters kundtut oder Symbole dieses Cha
rakters verwendet, verbreitet oder anbringt.

(4) Wer als Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
die Tat nach Absatz 1 oder 3 im Ausland begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, Verurteilung auf Bewäh
rung oder mit Geldstrafe bestraft.

§221

Herabwürdigung ausländischer Persönlichkeiten

Wer in der Öffentlichkeit das Ansehen in der Deutschen 
Demokratischen Republik weilender führender Repräsentan-


